
 

Niederschrift über die 

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Denklingen 

Öffentlicher Teil 
 

Sitzungsdatum: Mittwoch, 23.06.2021 

Beginn: 19:30 Uhr 

Ende 20:35 Uhr (Gesamtsitzungsende 21:50 Uhr) 

Ort: Bürgersaal des Rathauses Denklingen, 

Rathausplatz 1, 86920 Denklingen 
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Erster Bürgermeister 
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Zweiter Bürgermeister 

Walter, Norbert    

Mitglieder 

Ahmon, Martin    

Hefele, Simon    

Heinen, Walter    

Killmann, Michaela    

Kößl, Herbert    

Martin, Wolfgang    

Müller, Stefan    

Reichhart, Barbara    

Sporer, Markus    

Stahl, Anton    

Steinle, Florian    

Wölfl, Regina    

Schriftführer 

Hartmann, Johann    

 

Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder 

Egner, Stephan    
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TAGESORDNUNG 
 

 

Öffentlicher Teil 

 

1. Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Gemeinde-

ratssitzung am 02.06.2021 

01/2021/2073 

2. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Bebauungsplan „Hinter-

berg“; ergänzendes Vergahren (§ 214 Abs. 4 BauGB); Behandlung 

der im Verfahren § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB einge-

gangenen Stellungnahmen/Beschlussvorschläge 

01/2021/2085 

3. Bebauungsplan „Hinterberg“ ergänzendes Verfahren gem. § 214 

Abs. 4 BauGB; Satzungsbeschluss 

01/2021/2088 

4. Erschließung des Baugebiets "Hinterberg" - Straßenbau-, Wasserlei-

tungs- und Kanalbauarbeiten, u. a. - Vergabe der Arbeiten 

01/2021/2074 

5. Errichtung der Straßenbeleuchtungsanlage im Wohnbaugebiet "Hin-

terberg" 

01/2021/1890/

1 

6. Kindertagesstätte Denklingen - Erweiterung durch Container an der 

Mehrzweckhalle Denklingen - Anmietung und Bezuschussung 

01/2021/2075 

7. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau eines Kin-

dergartens in Modulbauweise – Fl.Nr. 142 Gemarkung Denklingen – 

Birkenstraße 6 

01/2021/2072 

8. Vierunddreißigste Flächennutzungsplanänderung zur Errichtung ei-

nes Waldkindergartens auf dem Flurstück 1209 Gemarkung Denklin-

gen – Billigung der Unterlagen für die Verfahren nach §§ 3 Abs. 2, 4 

Abs. 2 BauGB; 

01/2021/2071 

9. Vierunddreißigste Flächennutzungsplanänderung zur Errichtung ei-

nes Waldkindergartens auf dem Flurstück 1209 Gemarkung Denklin-

gen – Aufstellungsbeschluss 

01/2021/2070 

10. Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

„An der Obstwiese“ zur Errichtung eines runden Glaspavillon als 

Windschutz – Fl.Nr. 1290/27 Gemarkung Denklingen – An der Obst-

wiese 27 

01/2021/2091 

11. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau eines Be-

triebsleiterhauses mit Doppelgarage und Werkstatt – Fl.Nr. 209/3 

Gemarkung Dienhausen – Neuwäldleweg 12 

01/2021/2092 

12. Dreißigste Flächennutzungsplanänderung — Billigungs- und Ausle-

gungsbeschluss; Verfahren §§ 3(1) 4(1) BauGB 

01/2021/2093 
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13. Bebauungsplan „Photovoltaik Hirschvogel„ - Billigung der Unterlagen 

für die Verfahren nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB; 

01/2021/2094 

14. Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Vorhanganlagen Bühne 

- Vergabe der Arbeiten 

01/2021/2076 

15. Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Bühnenbeleuchtung - 

Vergabe der Arbeiten 

01/2021/2077 

16. Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Putzarbeiten/Teilleistung 

- Erneute Vergabe der Arbeiten 

01/2021/2078 

17. Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Garten- und Land-

schaftsbau - Genehmigung des 2. Nachtragsangebotes 

01/2021/2067 

18. Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Malerarbei-

ten/Sondertechniken (Terrastone) - Vergabe der Arbeiten 

01/2021/2066 

19. Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Waschtische Gäste-

WC's - Vergabe der Arbeiten 

01/2021/2087 

20. Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Stühle, Barhocker, Bier-

gartenbestuhlung (ohne Bänke) - Vergabe der Arbeiten 

01/2021/2089 

21. Kalkulation der Wasserbezugsgebühren für das Jahr 2021 01/2021/2068 

22. Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2021 01/2021/2069 

 

Erster Bürgermeister Andreas Braunegger eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung des 

Gemeinderates und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie die Be-

schlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 

Des Weiteren erkundigt er sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. Es werden kei-

ne vorgetragen. 

  

Öffentliche Sitzung 
 

TOP  1 Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Gemeinderatssit-

zung am 02.06.2021 

 

Sachverhalt: 

 

Das Protokoll des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung am 02.06.2021 ist den Ge-

meinderatsmitgliedern durch Veröffentlichung im Gremieninformationssystem folgender 

Anwendungen bekannt: „SessionNet“ und „Mandatos“  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat genehmigt dieses Protokoll.  

 

Abstimmung: Ja 14  Nein 0  Anwesend 14   
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TOP  2 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Bebauungsplan „Hinterberg“; 

ergänzendes Vergahren (§ 214 Abs. 4 BauGB); Behandlung der im Ver-

fahren § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-

lungnahmen/Beschlussvorschläge 

 

Sachverhalt: 

 

Der Gemeinderat Denklingen hat am 16.05.2019 den Aufstellungsbeschluss für die Aufstel-

lung des Bebauungsplans „Hinterberg“ gefasst. Der Bebauungsplan wurde in der Fassung 

vom 20.03.2020 am 22.04.2020 als Satzung beschlossen. 

 

Der am 14.05.2020 in Kraft getretene Bebauungsplan wurde mit Schriftsatz vom 

20.08.2020 mit einem Normenkontrollantrag angegriffen. 

 

Die Gemeinde hat die Rechtsanwaltssozietät Siebeck Hofmann Voßen aus München be-

auftragt, sie in dem Normenkontrollverfahren zu vertreten. Die Sozietät wurde gleichzeitig 

beauftragt, die Wirksamkeit des Bebauungsplans rechtlich zu überprüfen.  

 

Die rechtliche Prüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bebauungsplan unter er-

heblichen Mängeln leidet und unwirksam ist.  

 

Die Gemeinde leitete hierauf am 02.12.2020 ein ergänzendes Verfahren gem. § 214 Abs. 4 

BauGB zur Heilung der Mängel ein. 

 

Im Zuge des ergänzenden Verfahrens wurde der Bebauungsplan nebst Begründung über-

arbeitet. 

 

Die aus rechtlicher Sicht kritischen Punkte wurden behoben. Das von der Gemeinde beab-

sichtigte Planungsziel wurde dabei nicht verändert, auch ist die Grundkonzeption des Be-

bauungsplans gleichgeblieben.  

 

Nachdem das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim im Planaufstellungsverfahren als 

Träger öffentlicher Belange in seiner Stellungnahme vom 21.02.2020 Zweifel an der Eig-

nung der Böden für die im Bebauungsplan vorgesehene Versickerung des Niederschlags-

wassers geäußert und weitere Überprüfungen gefordert hatte, beauftragte die Gemeinde 

die Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH mit weiteren Untersuchungen. In dem Unter-

suchungsbericht zur Versickerung vom 14.04.2021, gelangte die Geotechnikum Ingenieur-

gesellschaft mbH zu dem Ergebnis, dass die Durchlässigkeit der Böden als sehr hoch ein-

zustufen ist. Eine Versickerung ist damit im Baugebiet technisch nach den Angaben gemäß 

DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 möglich. 

 

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans samt Begründung des Bebauungsplans „Hin-

terberg“ wurde in der Fassung vom 28.04.2021 in der Sitzung vom 28.04.2021 gebilligt. 
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Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 

im Rahmen des ergänzenden Verfahrens gem. § 214 Abs. 4 BauGB fand im Rahmen der 

Auslegung der Planunterlagen (Entwurf in der Fassung vom 28.04.2021, gebilligt in der Sit-

zung vom 28.04.2021) im Rathaus Denklingen vom 10.05.2021 bis 31.05.2021 statt.  

Die Öffentlichkeit hatte dabei die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

 

Mit E-Mail vom 03.05.2021 wurden die Träger öffentlicher Belange aufgefordert, zum Ent-

wurf in der Fassung vom 28.04.2021 bis zum 31.05.2021 Stellung zu nehmen. 

 

Folgende 49 Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

- Amt für ländliche Entwicklung, München 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Fürstenfeldbruck 

- Bayerischer Bauernverband, Kaufbeuren 

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q, München 

- Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung München 

- Bischöfliche Finanzkammer, Augsburg 

- Bund Naturschutz, Kreisgruppe Landsberg am Lech 

- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Geschäftsbereich Verwaltungsaufgaben, 

Nürnberg 

- DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung München 

- Deutsche Post, Immobilienservice GmbH, München 

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd, Kempten 

- Gemeinde Altenstadt 

- Gemeinde Apfeldorf 

- Gemeinde Bidingen 

- Gemeinde Fuchstal 

- Gemeinde Hohenfurch 

- Gemeinde Kinsau 

- Gemeinde Osterzell 

- Gemeinde Reichling 

- Gemeinde Schwabsoien 

- Gemeinde Vilgertshofen 

- Handwerkskammer für München und Oberbayern, München 

- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, München 

- Katholisches Pfarramt Denklingen 

- Katholisches Pfarramt Epfach 

- Kreishandwerkerschaft, Landsberg am Lech 

- Kreisheimatpflegerin, Dr. Heide Weißhaar-Kiem, Landsberg am Lech 

- Kreisjugendring Landsberg am Lech 

- Landesbund für Vogelschutz Bayern e.V., Schondorf am Ammersee 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Abt. Gesundheit und Prävention, Landsberg am 

Lech 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Kreisjugendamt, Landsberg am Lech 
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- Landratsamt Landsberg am Lech, Sg. „Kreiseigener Tiefbau“, Landsberg am Lech 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Abfallbehörde, Landsberg am Lech 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Bauaufsichtsbehörde, Landsberg am 

Lech 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Immissionsschutzbehörde, Landsberg 

am Lech 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Naturschutzbehörde, Landsberg am 

Lech 

- E.ON Wasserkraft GmbH, Werksleitung Lech, Landsberg am Lech 

- Lechwerke AG, Augsburg 

- Markt Kaltental 

- Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

- Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern, München 

- Regierung von Oberbayern, Höhere Planungsbehörde, München 

- Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 10, München 

- Regionaler Planungsverband München 

- Staatliches Bauamt Weilheim i.OB 

- Vermessungsamt Landsberg am Lech 

- Wasserwirtschaftsamt Weilheim i.OB 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Bonn 

- Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Fuchstalgemeinden, Denklingen 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Bürger sind 2 Stellungnahmen eingegangen. 

 

Von folgenden 18 Behörden, bzw. sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden im Ver-

fahren § 4 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen abgegeben: 

- Bayerischer Bauernverband, Kaufbeuren, Stellungnahme vom 19.05.2021 

- Bischöfliche Finanzkammer, Augsburg, E-Mail vom 06.05.2021 

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd, Kempten, 

Schreiben vom 04.06.2021 

- Gemeinde Altenstadt, Stellungnahme vom 21.05.2021 

- Gemeinde Bidingen, Stellungnahme vom 03.05.2021 

- Gemeinde Hohenfurch, Stellungnahme vom 18.05.2021 

- Gemeinde Schwabsoien, Stellungnahme vom 18.05.2021 

- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, München, E-Mail 

vom 17.05.2021 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Abfallbehörde, Landsberg am Lech, 

Stellungnahme vom 19.05.2021 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Immissionsschutzbehörde, Landsberg 

am Lech. E-Mail vom 17.05.2021 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Naturschutzbehörde, Landsberg am 

Lech, Schreiben vom 07.05.2021 
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- Landratsamts Landsberg am Lech, Untere Bauaufsichtsbehörde, Landsberg am 

Lech. E-Mail vom 09.06.2021 

- Regierung von Oberbayern, Höhere Planungsbehörde, München, Schreiben vom 

05.05.2021 

- Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 10, München, Schreiben vom 27.05.2021 

- Regionaler Planungsverband München, E-Mail vom 06.05.2021 

- Staatliches Bauamt Weilheim i.OB, E-Mail vom 04.05.2021 

- Wasserwirtschaftsamt Weilheim i. OB, Weilheim, E-Mail vom 28.05.2021 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Bonn, Schreiben vom 12.05.2021 

 

Folgende 13 Behörden bzw. sonstige Träger öffentlicher Belange haben zwar eine Stel-

lungnahme abgegeben, jedoch weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht, die be-

schlussmäßig zu behandeln wären: 

- Bayerischer Bauernverband, Kaufbeuren, Stellungnahme vom 19.05.2021 

- Bischöfliche Finanzkammer, Augsburg, E-Mail vom 06.05.2021 

- Gemeinde Altenstadt, Stellungnahme vom 21.05.2021 

- Gemeinde Bidingen, Stellungnahme vom 03.05.2021 

- Gemeinde Hohenfurch, Stellungnahme vom 18.05.2021 

- Gemeinde Schwabsoien, Stellungnahme vom 18.05.2021 

- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, München, E-Mail 

vom 17.05.2021 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Immissionsschutzbehörde, Landsberg 

am Lech. E-Mail vom 17.05.2021 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Naturschutzbehörde, Landsberg am 

Lech, Schreiben vom 07.05.2021 

- Regierung von Oberbayern, Höhere Planungsbehörde, München, Schreiben vom 

05.05.2021 

- Regionaler Planungsverband München, E-Mail vom 06.05.2021 

- Staatliches Bauamt Weilheim i.OB, E-Mail vom 04.05.2021 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Bonn, Schreiben vom 12.05.2021 

 

Beschlussmäßig zu behandelnde Anregungen bzw. Einwendungen liegen von folgenden 5 

Behörden bzw. sonstigen Trägern öffentlicher Belange vor: 

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd, Kempten, 

Schreiben vom 04.06.2021 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Abfallbehörde, Landsberg am Lech, 

Stellungnahme vom 19.05.2021 

- Landratsamts Landsberg am Lech, Untere Bauaufsichtsbehörde, Landsberg am 

Lech. E-Mail vom 09.06.2021 

- Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 10, München, Schreiben vom 27.05.2021 

- Wasserwirtschaftsamt Weilheim i. OB, Weilheim, E-Mail vom 28.05.2021 
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Zur Information: Keine Äußerung ist eingegangen von folgenden 31 Behörden bzw. sonsti-

gen Trägern öffentlicher Belange: 

- Amt für ländliche Entwicklung, München 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Fürstenfeldbruck 

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q, München 

- Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung München 

- Bund Naturschutz, Kreisgruppe Landsberg am Lech 

- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Geschäftsbereich Verwaltungsaufgaben, 

Nürnberg 

- DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung München 

- Deutsche Post, Immobilienservice GmbH, München 

- Gemeinde Apfeldorf 

- Gemeinde Fuchstal 

- Gemeinde Kinsau 

- Gemeinde Osterzell 

- Gemeinde Reichling 

- Gemeinde Vilgertshofen 

- Handwerkskammer für München und Oberbayern, München 

- Katholisches Pfarramt Denklingen 

- Katholisches Pfarramt Epfach 

- Kreishandwerkerschaft, Landsberg am Lech 

- Kreisheimatpflegerin, Dr. Heide Weißhaar-Kiem, Landsberg am Lech 

- Kreisjugendring Landsberg am Lech 

- Landesbund für Vogelschutz Bayern e.V., Schondorf am Ammersee 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Abt. Gesundheit und Prävention, Landsberg am 

Lech 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Kreisjugendamt, Landsberg am Lech 

- Landratsamt Landsberg am Lech, Sg. „Kreiseigener Tiefbau“, Landsberg am Lech 

- E.ON Wasserkraft GmbH, Werksleitung Lech, Landsberg am Lech 

- Lechwerke AG, Augsburg 

- Markt Kaltental 

- Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

- Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern, München 

- Vermessungsamt Landsberg am Lech 

- Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Fuchstalgemeinden, Denklingen 
 

 

Beschluss: 

 

Würdigung der Stellungnahmen: 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Aussagen der eingegangenen Stellungnahmen ge-

würdigt und Abwägungsvorschläge formuliert. 

Die Stellungnahmen werden dem Gemeinderat als Anhang zur Verfügung gestellt. 
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A. Stellungnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung 

 

- Bürger A, Schreiben vom 12.05.2021 

 

Ein Einheimischenmodell sei auch mit einem Punktesystem nicht realisierbar, da es 

keine weniger begüterten Bauwerber mehr gäbe, die sich Immobilien im Plangebiet 

leisten könnten, insbesondere, da die Baukosten in letzter Zeit gestiegen seien. Bis-

her hätten sich nur begüterte Personen oder Personen aus begüterten Familien um 

ein Grundstück beworben, für weniger begüterte Personen sei eine Bewerbung auf-

grund finanzieller Aspekte nicht interessant. Es würde somit der Bedarf für Einfamili-

enhäuser und die Planungsgrundlage wegfallen.  

 

Abwägung: 

 

Mit der Ausweisung des Baugebietes „Hinterberg“ macht die Gemeinde Denklingen 

von ihrer verfassungsmäßig zugestandenen Planungshoheit zum Wohl ihrer Bürger 

Gebrauch.  

 

Die Bevölkerungszahlen der Gemeinde Denklingen sind in den letzten zehn Jahren vom 

Jahr 2009 bis zum Jahr 2019 von 2.557 auf 2.929 Einwohner jährlich kontinuierlich ge-

stiegen. Der Anteil der Bevölkerung teilt sich zum 31.07.2019 wie folgt auf:  

 

- bis 20 Jahre: 635 Einwohner,  

- 21 bis 30 Jahre: 355 Einwohner,  

- 31 bis 40 Jahre: 386 Einwohner,  

- 41 bis 50 Jahre: 386 Einwohner,  

- über 50 Jahre: 1.167 Einwohner.  

 

Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Wohnungen in den nächsten Jahren weiter 

zunehmen wird, da sich der Anteil der jugendlichen Bevölkerung bis 30 Jahren auf 990 

Personen (≥ ein Drittel der Gesamtbevölkerung) beläuft.  

Zudem ist bei der Entwicklung des zukünftigen Wohnbedarfs auch eine zu erwartende 

Zuwanderung zu berücksichtigen insbesondere wegen der prosperierenden Gewerbeent-

wicklung mit zahlreichen Arbeitsplätzen am Hauptort.  

 

Die Ausweisung des Baugebietes wurde von der Gemeinde in die Wege geleitet, um 

die nachweisbare umfangreiche Nachfrage seitens der einheimischen jungen Bevöl-

kerung nach verfügbarem Bauland zu decken und vor allem um eine Abwanderung 

dieser Bevölkerungsschicht zu verhindern bzw. einer solchen entgegen zu wirken. Die 

Ausweisung des Baugebietes soll auch zum wichtigen Erhalt der in der Gemeinde 

vorhandenen Einrichtungen (Kindergarten, Schule usw.) beitragen. 
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Insofern besteht aus Sicht der Gemeinde ein Bedarf für den geplanten Wohnraum, ei-

ne Planungsgrundlage besteht.  

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13:1 

 

 

- Bürger A, Schreiben vom 12.05.2021 

 

Der Feldweg Menhofer Straße, der Bestandsteil der Verkehrsplanung ist, sei zu 

schmal. Die Schleifenführung erzeuge eine hohe neue Verkehrsbelastung für Dorf 

und Anlieger, ferner hätte die Schleife eine zu große Steigung. Der Feldweg sei bei 

Schnee nicht befahrbar und auch nicht räumbar.  

 

Der Bürger empfiehlt, die Verkehrsführung durch den Höhenweg in beide 

Richtungen ohne den Feldweg zu leiten. Der Höhenweg sei in der digitalen 

Flurkarte und damit offiziell immer 6 Meter und mehr breit, sodass er sich als 

Anliegerstraße besser eignen würde. 

 

Es wären auch die Anlieger unten am Höhenweg 2 und 3 nicht mehr belastet, da 

erwarten sei, dass sich der Verkehr nach oben und unten gleich verteilt.  

 

Die Menhofer Straße sei durch die vielen landwirtschaftlichen Riesenfahrzeuge und 

die Engstelle eine sehr gefährliche Straße für Kinder und ältere Menschen. Ein 

Problem das ein Weg nach Nordwesten nicht hätte. 

 

Abwägung: 

 

Die Gemeinde hält an ihrer Verkehrsplanung fest. Diese entspricht nach der Stel-

lungnahme der Verkehrsplaner Steinbacher Consult vom 14.06.2021 den fachli-

chen Anforderungen, insbesondere den Vorgaben aus der Richtlinie für die Anla-

ge von Erschließungsstraßen RASt 2006. 

 

Die RASt 2006 beinhaltet die Entwurfsquerschnitte Wohnweg, Wohnstraße und 

Sammelstraße, die das Gerüst der Verkehrserschließung von Wohnbaugebieten 

definieren. Die Straße im hiesigen Baugebiet ist aufgrund der geringen Länge, der 

vorherrschenden Bebauung mit Einzelhäusern und der geringen Verkehrsstarke 

als Wohnweg zu qualifizieren.   



Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Denklingen vom 23.06.2021, Öffentlicher Teil  Seite 11 von 41 

 

Bei dem vorliegenden Baugebiet handelt es sich um ein „kleines“ Baugebiet mit 

einer vorgesehenen Bebauung von 14 Einzelhäusern mit maximal 28 Wohnein-

heiten, wobei die Gemeinde aufgrund von Erfahrungswerten davon ausgeht, das pro 

Grundstück im Durchschnitt weniger als 1,5 Wohneinheiten tatsächlich realisiert wer-

den. Hiervon ausgehend rechnet die Gemeinde, wie in der Begründung des Bebau-

ungsplans näher ausgeführt, mit etwa 120 Fahrzeugbewegungen pro Tag. Durch-

gangsverkehr ist nicht vorhanden, so dass die Straße ausschließliche Erschlie-

ßungsfunktion hat. Öffentlicher Personennahverkehr ist nicht vorhanden. Auf-

grund der engen Platzverhältnisse wird im Baugebiet mit vorwiegend Wohnbe-

bauung zu rechnen sein. 

 

Der Charakterisierung nach entspricht das Baugebiet einem „Wohnweg“, bei dem 

eine Verkehrsstärke von bis zu 150 KFZ/h zulässig ist. Selbst bei der maximalen 

Anzahl von 28 Wohneinheiten wird eine solche Verkehrsstärke bei weitem nicht 

erreicht werden.  

 

Im Bebauungsplan sind für die Erschließungsstraße, die durch Platzsituationen 

unterbrochen ist, Fahrbahnbreiten vorgesehen, die keinen Begegnungsverkehr 

zulassen. Aus diesem Grund wird die Gemeinde eine Einbahnstraßenregelung im 

Uhrzeigersinn für die Erschließungsstraße im Baugebiet vorsehen. Im Zuge der 

Einbahnstraßenregelung wird die westliche Zufahrtsstraße zur Nutzung durch 

Radfahrer entgegen der Einbahnstraßenregelung nicht frei gegeben.  

 

Für die westliche „Zufahrt“ ins Baugebiet steht im öffentlichen Bereich eine Breite 

von 4,0 m zur Verfügung. Anhand von Schleppkurvenberechnung, wurde nach-

gewiesen, dass eine richtlinienenkonforme Zufahrt für Feuerwehr, Rettungsfahr-

zeuge und Müllfahrzeuge unter Berücksichtigung der Einbahnstraßenregelung si-

chergestellt ist. Für landwirtschaftliche Fahrzeuge, die auf der Menhofer Str. fahren, 

ändert sich durch die hiesige Planung nichts. Dies ist weiter möglich. Eine Verschlech-

terung erfolgt insoweit nicht. Für Landwirtschaftliche Fahrzeuge die bereits derzeit auf 

dem bestehenden Feldweg, der künftig für die westliche Zufahrt ausgebaut werden 

soll, von der Menhofer Str. nach Norden fahren, verbessert sich die Situation, weil 

sowohl die Kurve, als auch die Straße breiter sein werden als derzeit und die Straße 

befestigt wird. 

 

Die Schneeräumung der Zufahrt und der Erschließungsstraße wird von der Gemeinde 

gewährleistet, die über geeignetes Gerät hierfür verfügt. Durch die Gestaltung der 

westlichen Zufahrt und die vorgesehene Einbahnstraßenregelung im Uhrzeigersinn ist 

gewährleistet, dass keine Gefahrenstelle entsteht. Die östliche „Ausfahrt" aus dem 

Baugebiet ist verkehrsplanerisch unproblematisch. 

 

Die Befahrbarkeit ist somit für die Zufahrt und die Erschließungsstraße richtlinien-

konform gegeben. Die Regelungen aus der RASt 2006 werden mit der Erschlie-
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ßung des Baugebietes eingehalten. Die Planung entspricht damit den maßgeblichen 

technischen Regelwerken. 

 

Die Gemeinde hat sich bewusst für eine „ruhige" Erschließungsstraße entschieden, 

die auch den besonderen Nutzungsanspruch „Aufenthalt" ermöglicht und durch das 

Mischprinzip der Verkehrsteilnehmer charakterisiert ist. Für diese Planung spricht 

auch, dass hierdurch die Versiegelung durch öffentliche Verkehrsflächen gering ge-

halten werden kann. Hinzu kommt, dass Verbreiterungen der Erschließungsstraße 

stets zu Lasten der für die Denklinger Verhältnisse ohnehin nicht allzu großen Grund-

stücke gehen würden. 

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13:1 

 

 

- Bürger A, Schreiben vom 12.05.2021 unter Bezugnahme auf die Begründung 

des Normenkontrollantrags gegen den Bebauungsplan „Hinterberg“ vom 

08.10.2020 

 

 

1. Es würde ein Verfahrensfehler vorliegen, da in der Sitzung des Gemeinderates vom 

18.03.2020 mehrere redaktionelle Änderungen des Bebauungsplans beschlossen worden 

seien, ohne dass anschließend eine erneute öffentliche Auslegung stattgefunden hätte.  

 

 

Abwägung: 

 

Ob ein solcher Verfahrensfehler tatsächlich vorlag kann dahinstehen, da der Verfahrens-

fehler zumindest durch die erneute Auslegung der Planunterlagen im Zuge des ergänzen-

den Verfahrens geheilt wurde, beziehungsweise eine etwaige fehlende erneute Ausle-

gung hierdurch nachgeholt wurde. Dies gilt insbesondere, da die Möglichkeit zum Vor-

bringen von Einwendungen im ergänzenden Verfahren nicht auf die ergänzten oder ge-

änderten Teile beschränkt war, sondern Einwendungen erneut vollumfänglich zugelassen 

wurden.  

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 : 0 
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2. Es sei durch die Ausweisung des Plangebiets gegen den Planungsgrundsatz des Vor-

rangs der Innenverdichtung und zugleich gegen das Anpassungsverbot in Bezug auf das 

Ziel der vorrangigen Innenentwicklung verstoßen worden.  

 

Abwägung: 

 

 Bekannt ist, dass das Baulandpotential in Denklingen eng begrenzt ist. Bei den im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hinterberg“ liegenden Flächen handelt es sich 

ortsplanerisch um eine schlüssige „Ortsabrundung“ im Anschluss an die bereits be-

bauten Bereiche von Denklingen. Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Ge-

meinde Denklingen. Es besteht derzeit aus einem Grundstück, soll aber in 14 Parzel-

len aufgeteilt werden, die verkauft werden sollen. Die entstehenden 14 neuen Bau-

grundstücke sollen überwiegend den Ortsansässigen zu Gute kommen, hierfür wird 

die Gemeinde ein Punktesystem entwickeln, nachdem sich der Verkauf der Grundstü-

cke an die Bewerber richten soll. Wie auch in der Vergangenheit, z.B. im Zusammen-

hang mit dem Bebauungsplan „Obstwiese" werden die Grundstücke an die Erwerber 

mit Bauverpflichtung verkauft, um sicherzustellen, dass die Grundstücke zeitnah be-

baut werden und der benötigte Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Mit dieser Vor-

gehensweise hat die Gemeinde in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. So 

sind z.B. im Bereich des Bebauungsplans „Obstwiese" von 49 nur noch 2 Grundstü-

cke unbebaut, wobei für eines davon bereits eine Baugenehmigung vorliegt.  

 

 Gemäß § 1 a Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 BauGB ist hierfür die Umwandlung der bisher 

landwirtschaftlich genutzten Wiesenflächen städtebaulich vertretbar, da im Ortsinnern 

keine Bauflächen oder Konversionsflächen zur Verfügung stehen. Im Sinne des § 1 

Abs. 3 BauGB ist die Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich und ortsplanerisch 

schlüssig.  

 

 Die Gemeinde Denklingen hat hinsichtlich eines sparsamen Umgangs mit Grund und 

Boden und zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden auf Grund-

lage der Initiative der Bayerischen Staatsminister des Innern und für Umwelt im Jahr 

2010 im Rahmen eines Flächenmanagements die bebaubaren Flächen im Gemein-

degebiet (Stand Ende 2014) erfasst und ausgewertet. Im gesamten Gemeindegebiet 

waren zum 31.12.2014 insgesamt ca. 15 mögliche Bauflächen (Baulücken) vorhan-

den. Zum damaligen Zeitpunkt verfügte die Gemeinde noch über keine gemeindlichen 

Bauparzellen im gesamten Gemeindegebiet. Von den restlichen 15 vorhandenen pri-

vaten Baugrundstücken (Ortsteil Denklingen 12, Ortsteil Epfach 3 und im Ortsteil 

Dien-hausen 0 Baugrundstücke), die sich auf insgesamt 14 Grundeigentümer aufteil-

ten, waren nach durchgeführter Befragung keine Baugrundstücke verfügbar. Von den 

im Jahre 2014 ermittelten, vorhandenen 15 Baulücken wurden zwischenzeitlich keine 

weiteren Grundstücke bebaut. Die Eigentümer der im Innenbereich vorhandenen un-

bebauten Grundstücke, sind nach wie vor weder dazu bereit, ihre Grundstücke zu be-

bauen, noch diese zu verkaufen. Die Gemeinde verfügt über keine Handhabe, die Ei-

gentümer der Baulücken zum Verkauf der Grundstücke oder zu deren Bebauung zu 
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zwingen. Es ist daher davon auszugehen, dass von den derzeit vorhandenen bebau-

baren Flächen in der nächsten Zeit nur wenige tatsächlich bebaut werden und der 

Bedarf an Wohnraum weiter steigen wird.  Weitere für die Innenentwicklung geeignete 

Flächen, etwa Brachflächen, stehen im Gemeindegebiet nicht zur Verfügung.  

 

 Um den benötigten Wohnraum schaffen zu können, ist daher die Überplanung von 

bisher im Außenbereich gelegenen Flächen erforderlich.  

 

Im Übrigen hat die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde in 

ihrer Stellungnahme vom 05.05.2021 bestätigt, dass die Planung den Erfordernissen 

der Raumordnung entspricht, insbesondere auch im Hinblick auf das Ziel Z3.2 Innen- 

vor Außenentwicklung des LEP Bayern. 

 

Ein Verstoß gegen den Planungsgrundsatz des Vorrangs der Innenverdichtung und 

zugleich gegen das Anpassungsverbot in Bezug auf das Ziel der vorrangigen Innen-

entwicklung liegt nicht vor. 

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 : 0 

 

 

3. Der Bebauungsplan verstoße gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB 

in Bezug auf das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr.01.1 „Waldkomplexe, Hangwälder 

und Täler am westlichen Lechrain“.  

 

Abwägung: 

 

Mit der Ausweisung des Baugebietes „Hinterberg“ macht die Gemeinde Denklingen 

von ihrer verfassungsmäßig zugestandenen Planungshoheit zum Wohl ihrer Bürger 

Gebrauch.  

 

Für das Gebiet der Gemeinde Denklingen existiert ein rechtswirksamer Flächennut-

zungsplan, der mit Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 11.09.1980, Nr. 420 

- 6101/ LL 2-1/80 genehmigt wurde. Die betreffende Fläche „Hinterberg“ ist derzeit als 

Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der 

Berichtigung angepasst. 

 

Im Übrigen teilte der regionale Planungsverband München in seiner Stellungnahme 

vom 06.05.2021 mit, dass keine regionalplanerischen Bedenken gegen die Planung 

bestünden. Wie bereits erwähnt, bestätigte die Regierung von Oberbayern als höhere 

Landesplanungsbehörde in ihrer Stellungnahme vom 05.05.2021, dass die vorliegen-
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de Planung auch mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. Damit ver-

stößt die hiesige Planung nicht gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB. 

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 : 0 

 

 

4. Der Bebauungsplan weise Mängel hinsichtlich der Festsetzung zum Maß der bauli-

chen Nutzung auf, die Festsetzungen seien von § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauN-

VO nicht gedeckt. Die Festsetzungen durch Planzeichen seien ebenso missverständlich 

wie die Festsetzung unter Ziff. C.2.2 des Bebauungsplans in der durch den Normenkon-

trollantrag angegriffenen Version.   

 

Abwägung: 

 

 Ursprünglich war im Bebauungsplan unter Ziff. C.2.2 festgesetzt, dass durch die Grund-

fläche gem. § 19 Abs. 4 BauNVO wie Garagen, Nebenanlagen, offene Stellplätze sowie 

deren Zufahrten eine GRZN von 0,50 nicht überschritten werden darf. Im ergänzenden 

Verfahren wurden der Plan grundlegend Überarbeitet, sodass u.a. die Festsetzungen der 

Planzeichen und die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung angepasst wurden. 

Es wird nun eine Grundfläche (GR) von 130qm und eine maximale Wandhöhe von 6m 

festgesetzt. Auf den jeweiligen Grundstücksparzellen wurden Baugrenzen festgesetzt, in-

nerhalb derer eine Bebauung zulässig ist. Ferner wurde festgelegt, dass die zulässige 

Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anla-

gen um bis zu 65 % überschritten werden darf und § 19 Abs. 4 S. 2 HS 2 BauNVO unbe-

rührt bleibt. 

      

Eventuell ursprünglich vorhandene Mängel sind somit im Zuge des ergänzenden Ver-

fahrens beseitigt worden, soweit dies notwendig war. 

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13 : 1 

 

 

5. Die Gemeinde habe sich bei einer früheren Abwägung des Bebauungsplans von unzu-

treffenden Tatsachen leiten lassen und widerstreitende Interessen nicht sachgerecht in 

die Abwägung eingestellt. Es fehle eine Klarstellung, ob die Festsetzung im Bebauungs-

plan, dass die gesetzlichen Abstandsflächen einzuhalten sind, einen dynamischen oder 

einen statischen Verweis auf die Abstandsregelungen der BayBO darstellt. 
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Abwägung: 

 

 Eine eigene Regelung zu den Abstandsflächen enthält der Bebauungsplan nicht mehr. Es 

gelten somit die gesetzlichen Vorschriften.  

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 :0 

 

 

6. Die zu erwartende Verkehrszunahme durch das Baugebiet sei nicht ordnungsgemäß 

bewertet worden, insbesondere würde die zu erwartende Verkehrsbelastung einer Bepla-

nung zugrunde liegen, die von einer Bebauung mit 14 Einzelhäusern ausgeht. Es sei 

durch den Bebauungsplan nicht gesichert, dass lediglich 14 Einzelhäuser entstehen wer-

den.   

 

Abwägung: 

 

 Der Bebauungsplan setzt fest, dass nur Einzelhäuser zulässig sind. Die Anzahl der Woh-

nungen wird wegen der Ortsrandlage und der sparsamen Erschließung, aber auch im 

Hinblick auf den entstehenden Kraftfahrzeugverkehr begrenzt. Je vollendeter 220 m2 

Grundstücksfläche ist eine Wohneinheit zulässig. Geplant sind Baugrundstücke zwischen 

442 m2 (Parzelle 9) und 653 m2 (Parzelle 7), was zur (indirekten) Zulässigkeit von 2 WE 

pro Baugrundstück führt. Im Höchstfall wären damit 28 WE in dem gegenständlichen 

Baugebiet möglich. Aufgrund von vielen anderen Erfahrungen im Ortsbereich bei ver-

gleichbaren Baugrundstücken ist nicht davon auszugehen, dass tatsächlich 2 WE pro ge-

plantem Baugrundstück realisiert werden, vielmehr realistisch sind weniger als ø 1,5 

WE/Parzelle. Aufgrund der beiden Anbindungen über den Höhenweg und die Menhofer 

Straße wird durch die Einbahnlösung mit Fahrbahnversätzen im Neubaugebiet ein lang-

samer Mischverkehr im Sinne eines verkehrsberuhigten Bereiches sichergestellt. Dadurch 

werden die zusätzlichen Verkehrsbelastungen in engen Grenzen gehalten und auch ge-

recht auf die Anlieger verteilt.  

 

 Die neu entstehende Bebauung wird nur zu einer sehr geringen Zunahme an Verkehrs-

bewegungen führen. Durch den Bebauungsplan werden lediglich 14 Einzelhäuser mit je-

weils maximal 2 Wohneinheiten ermöglicht. Die Gemeinde geht davon aus, dass pro 

Grundstück im Durchschnitt weniger als 1,5 Wohneinheiten tatsächlich realisiert werden, 

sodass realistischer Weise von maximal 21 Wohneinheiten ausgegangen werden kann. In 

der Rechtsprechung wird aufgrund von Erfahrungswerten von 1,5 Fahrzeugen mit jeweils 

2,5 Fahrzeugbewegungen, mithin also von 3,75 Fahrzeugbewegungen täglich pro 

Wohneinheit ausgegangen. Hiernach führt die neue hinzukommende Bebauung zu einer 

Zunahme von ca. 80 Fahrzeugbewegungen pro Tag durch die Bewohner. Selbst wenn 

noch ein Zuschlag von 2 Fahrten pro Wohneinheit pro Tag für Besucher-, Versorgung- 
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und Dienstleistungsverkehr angenommen wird, und damit von weiteren 42 Fahrzeugbe-

wegungen, sind insgesamt pro Tag nur ca. 120 Fahrzeugbewegungen zu erwarten. Nach 

der einschlägigen Rechtsprechung sind Werte in dieser Größenordnung unproblematisch. 

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13 : 1 

 

 

7. Die Problematik der Versickerung werde durch die hohe ermöglichte Versiegelung der 

Grundstücke verschärft. Die Tatsache, dass die Versickerung des Oberflächenwassers 

ohnehin nicht vollständig planungsrechtlich gelöst sei, zeige sich, wenn in der Version der 

Begründung des Bebauungsplans, der im Normenkontrollantrag angegriffen wird, darauf 

hingewiesen werde, dass dieser Punkt Eingang in die Grundstückskaufverträge finden 

solle. Hier zeige sich, dass die planungsrechtlichen Mittel aufgrund der fehlenden Unter-

suchungen bewusst auf einer späteren Ebene gelöst werden sollen und zwar im privat-

rechtlichen Kaufvertrag mit den weiteren Interessenten.  

 

Abwägung: 

 

Die Gemeinde hat ein Gutachten zur Versickerungsfähigkeit des Plangebietes erstellen 

lassen. Nach dem Untersuchungsbericht zur Versickerung der Geotechnikum Ingenieur-

gesellschaft mbH, Brixner Str. 8, 86165 Augsburg, vom 14.04.2021 ist nach DIN 18 130-1 

: 1998-5 von einer sehr hohen Durchlässigkeit der anstehenden Böden auszugehen. Da-

mit ist eine Versickerung technisch nach den Angaben gemäß DWA-Regelwerk, Arbeits-

blatt DWA-A 138 möglich. Nach der Einschätzung der Geotechnikum Ingenieurgesell-

schaft mbH sind grundsätzlich alle der im DWA-Regelwerk beschriebenen Methoden der 

Versickerung möglich. Die Gemeinde sieht daher davon ab, bestimmte Methoden der 

Versickerung vorzugeben. Die Auswahl der im Einzelfall gewählten Methode obliegt daher 

dem Bauherrn und seinem Planer. Eventuell an einzelnen Stellen auftretende kleinräumi-

ge Zonen mit geringer Durchlässigkeit können mit den üblichen Versickerungseinrichtun-

gen von dezentralen Versickerungsanlagen (z.B. Mulden, Sickerschächte, Sickerrigolen) 

durchfahren oder überbrückt werden. 

  

Nach Einschätzung der Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH führt die Versickerung 

aufgrund der festgestellten sehr hohen Durchlässigkeit der Böden auch nicht zu einem 

Aufstau oder zu einer Beeinflussung der südlich des Baugebiets gelegenen tiefer liegen-

den Grundstücke. Für die Dimensionierung wird empfohlen, von einem Wert von k = 5 x 

10-4 m/s in der ungesättigten Bodenzone auszugehen, wobei Minderungen der Sickerfä-

higkeit infolge Schwebstoffzusetzungen hierbei nicht berücksichtigt sind. Für die Versicke-

rung ist die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) mit den dazugehöri-

gen technischen Regeln (TRENGW) zu beachten. Liegen die Voraussetzungen für die 

Anwendung der NWFreiV oder für den Gemeingebrauch nach Art. 18 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 



Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Denklingen vom 23.06.2021, Öffentlicher Teil  Seite 18 von 41 

BayWG nicht vor, ist eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 BayWG 

erforderlich. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist vom Bauherrn, bzw. seinem Planer 

in eigener Verantwortung zu prüfen.    

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13 : 1 

 

 

- Bürger A, Schreiben vom 12.05.2021 in Bezugnahme auf die von diesem in vor-

herigen Beteiligungsverfahren vorgebrachten Einwendungen.  

 

Bezüglich der von dem Bürger A in vorherigen Beteiligungsverfahren vorgebrachten Ein-

wendungen wird auf die Abwägung zu den vorgebrachten Einwendungen in dem jeweili-

gen Beteiligungsverfahren verwiesen, da die Gemeinde hieran festhält.  

 
 
Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 
 
Abstimmungsergebnis 13 : 1 
 

 

 

- Bürger B, Schreiben vom 30.05.2021 

 

Das Verkehrskonzept des Bebauungsplans sei ungenügend und werde den notwen-

digen Anforderungen nur im bestmöglichen Fall gerecht. Die Straßenführung sei zu 

eng und es seien zu wenige öffentliche Parkplätze vorhanden. Eine ausgewogene 

und neutrale Bewertung der tatsächlichen Anforderungen habe nicht stattgefunden.   

 

Abwägung: 

 

Die Gemeinde hält an ihrer Verkehrsplanung fest. Die Planung entspricht den Rege-

lungen aus der RASt 2006. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann zunächst auf 

die obigen Erwägungen zu der Stellungnahme von Bürger A verweisen werden. Im 

Hinblick auf die Parkplätze gilt Folgendes: 

 

Entsprechend den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben i.V.m. der gemeindlichen 

Stellplatzsatzung sind bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen die not-

wendigen Stellplätze auf den Baugrundstücken selbst herzustellen und nachzuwei-

sen.  Nach der Festsetzung durch Text Nr. 7.2 des Bebauungsplans müssen Garagen 

und Carports mit ihrer Einfahrtseite mindestens 5 m von öffentlichen Verkehrsflächen 

entfernt angeordnet werden. Der Zufahrtsbereich darf nicht eingefriedet werden. Da-

mit steht den Besuchern der im Baugebiet gelegenen Häuser auch die Fläche zwi-

schen Garagen und den öffentlichen Verkehrsflächen zur Verfügung, um ihren Pkw 
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dort kurzfristig abzustellen. Parkplatzsuchverkehr von außerhalb des Baugebiets ist in 

dem Baugebiet nicht zu erwarten.  

 

Zusätzlich zu den auf den Baugrundstücken herzustellenden Stellplätze sind im Plan-

gebiet drei öffentliche Parkplätze vorgesehen. Die RASt 2006 enthält keine Vorgaben 

für öffentliche Stellplätze. In Anbetracht der engen Fahrbahnbreiten und dem wenigen 

für die Erschließungsstraße zur Verfügung stehenden Raum sieht die Gemeinde da-

von ab, weitere öffentliche Stellplätze auszuweisen.  

 

Sollten die vorgesehenen öffentlichen Parkplätze ausnahmsweise nicht ausreichen, 

ist es in Anbetracht der geringen Entfernungen und der geringen Verkehrsfrequenz für 

Besucher und Anwohner zumutbar, dass Besucher auch einmal auf den angrenzen-

den Straßen parken. Aufgrund der Erfahrungen und Einschätzung der Gemeinde wird 

dies aber allenfalls selten vorkommen. Die Gemeinde hat auch in den anderen in jün-

gerer Zeit aufgestellten Bebauungsplänen nicht mehr öffentliche Parkplätze im Ver-

hältnis zur festgesetzten Bebauung ausgewiesen, ohne dass es dort zu Problemen 

kommen würde.  

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 : 0 

 

 
B. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

 

Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange, die zwar eine Stellungnahme abgegeben 

haben, jedoch weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht haben (siehe o.a. Auf-

listung): 

 

Abwägung: 

 

Die Stellungnahmen der oben aufgeführten Behörden bzw. Träger öffentlicher Belan-

ge werden zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die Planung sind nicht ersicht-

lich. 
 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 : 0 

 

 

C. Beschlussmäßig zu behandelnde Anregungen bzw. Einwendungen 
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1. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd, Kempten, 

Schreiben vom 04.06.2021 

 

Wortlaut der Stellungnahme: 

 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI Aktenzeichen 2019595 vom 

13.08.2019 sowie mit Aktenzeichen 2020238 vom 24.03.2020 Stellung genommen. 

Diese Stellungnahme gilt mit folgender Änderung weiter: Inzwischen haben wir eine 

Ausbauentscheidung auf Glasfaser (FTTH) und unsere Planungen entsprechend aus-

gerichtet. 

 

Abwägung: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 : 0 

 

 

2.  Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Abfallbehörde, Landsberg am Lech, 

Stellungnahme vom 19.05.2021 

 

Wortlaut der Stellungnahme: 

 

Auf die Stellungnahmen v. 22.08.2019 und 24.01.2020 wird hingewiesen. 

 

Wie die Ergebnisse der Baugrunderkundung gem. Geotechnikum Nr. 1234.19 v. 

28.11.2019 zeigen, sind im Baugebiet Auffüllböden mit erhöhten Stoffgehalten zu er-

warten. Aushubmaßnahmen in diesen Bereichen sind somit grundsätzlich einer Aus-

hubüberwachung durch einen Sachverständigen ggfs. mit Beweissicherungsuntersu-

chungen zu unterziehen. Die Ergebnisse der Aushubüberwachung sind der Abfall-

/Bodenschutzbehörde vorzulegen.  

 

Es wird erneut gebeten, die Hinweise entsprechend zu ergänzen. 

 

Abwägung: 

 

Ziff. 5 der Hinweise durch Text wird entsprechend der Stellungnahme wie folgt er-

gänzt: 
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„Aushubmaßnahmen sind in Bereichen, in denen mit Auffüllböden mit erhöhtem 

Stoffgehalt zu rechnen ist, grundsätzlich einer Aushubüberwachung durch einen 

Sachverständigen ggfs. mit Beweissicherungsuntersuchungen zu unterziehen. Die 

Ergebnisse der Aushubüberwachung sind der Abfall-/Bodenschutzbehörde vorzule-

gen.“  

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13 : 1 

 

 

 

3. Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Bauaufsichtsbehörde, Landsberg am 

Lech. E-Mail vom 09.06.2021 

 

Es bestehen inhaltlich keine grundlegenden Einwendungen. Allerdings würde zu be-

denken gegeben, dass auf die Grundfläche der Gebäude auch Balkone, Terrassen 

und Kellerabgänge anzurechnen seien. Wegen der relativ gering festgelegten Grund-

flächen würde angeregt, im Bebauungsplan für solche Bauteile wie auch für Winter-

gärten durch eine entsprechende Festsetzung eine Überschreitungsmöglichkeit zu 

räumen.   

 

Ferner würde eine Aussage zu den gesetzlichen Abstandsflächen fehlen. Nach der 

Begründung würden die Baugrenzen zum Teil bis an die Grundstücksgrenzen heran-

reichen. Die Behörde weise in diesem Zusammenhang auf Art. 6 Abs .1 S. 3 BayBO 

hin, wonach in solchen Fällen keine Abstandsflächen erforderlich seien, es sei frag-

lich, ob dies gewollt sei.  

 

Abwägung: 

 

Die Hinweise der unteren Bauaufsichtsbehörde werden zur Kenntnis genommen. Än-

derung des Bebauungsplanes oder seiner Begründung werden hierdurch allerdings 

nicht veranlasst. 

 

Die Anregung, im Bebauungsplan für Wintergärten, Balkone und Terrassen eine Mög-

lichkeit zur Überschreitung der festgesetzten Grundfläche festzusetzen, ist rechtlich 

nicht umsetzbar. Die Größe der Grundfläche der das Baugrundstück überdeckenden 

Anlagen ist grundsätzlich jeweils nach deren Außenmaßen zu bestimmen. Die Über-

deckung setzt nicht voraus, dass alle in Betracht kommenden Teile der baulichen An-

lage eine unmittelbare Verbindung mit Grund und Boden haben müssen. Nach § 19 

Abs. 2 BauNVO sind damit grundsätzlich auch Balkone, Loggien und Terrassen bei 

der Grundfläche zu berücksichtigen. Die BauNVO enthält keine Ermächtigungsgrund-

lage, in einem Bebauungsplan eine abweichende Regelung hiervon festzusetzen. Die 
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in § 19 Abs. 4 S. 3 und 4 BauNVO vorgesehenen Regelungen zur abweichenden 

Festsetzungen im Bebauungsplan betrifft nur die in § 19 Abs. 4 S. 1 genannten Anla-

gen. Wintergärten, Balkone und Terrassen fallen nicht unter die Anlagen des § 19 

Abs. 4 S. 1 BauNVO. Im Übrigen hat die Gemeinde von der Möglichkeit des § 19 Abs. 

4 S. 3 BauNVO für die in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen Gebrauch 

gemacht. Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die festgesetzte Grundfläche von 130 

m² relativ knapp bemessen ist. Diese ist jedoch insbesondere wegen der Exponiert-

heit auf dem Hochplateau bewusst so festgesetzt, um die Auswirkungen der neuen 

Bebauung im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild und das östlich gelegene 

Wohngebiet gering zu halten und eine riegelartige Bebauung auszuschließen. 

 

Der Bebauungsplan setzt als Bauweise Einzelhäuser sowie in Hinblick auf die über-

baubare Grundstücksfläche Baugrenzen nach § 23 Abs. 3 BauNVO fest. Diese Fest-

setzungen, insbesondere auch die Festsetzung von Baugrenzen führt nicht zur An-

wendung des Art. 6 Abs. 1 S. 3 BayBO. Damit ist sichergestellt, dass die gesetzlichen 

Abstandsflächen einzuhalten sind. Durch die teilweise bis an die Grundstücksgrenze 

heranreichenden Baugrenzen soll es den Bauherrn ermöglicht werden, bauliche Anla-

gen, die innerhalb der Abstandsflächen zulässig sind, wie etwa Grenzgaragen, auch 

an der Grundstücksgrenze zu errichten. Im Übrigen ist eine ausdrückliche Aussage zu 

den gesetzlichen Abstandsflächen entbehrlich, weil diese in ihrer jeweils gültigen Fas-

sung ohnehin anwendbar sind. 

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 14 : 0 

 

 

4. Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 10, München, Schreiben vom 27.05.2021 

 

Wortlaut der Stellungnahme: 

 

Aus fachlicher Sicht des Brandschutzes haben sich zu o.g. Bebauungsplan der Ge-

meinde Denklingen keine weiteren Einwände ergeben. Die Hinweise und Empfehlun-

gen unseres Schreibens vom 31.07.2019, AZ.: 120.3-2203-LL-18/19, sind weiterhin 

zu beachten. 

 

Abwägung: 

 

Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, insbesondere 

auch die in Bezug genommenen aus dem Schreiben vom 31.07.2019. Nach der fach-

lichen Einschätzung des Verkehrsplaners der Gemeinde, der Steinbacher Consult, 

werden die Belange der Feuerwehr bei den öffentlichen Verkehrsflächen berücksich-

tigt. 
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Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13 : 1 

 

 

5. Wasserwirtschaftsamt Weilheim i. OB, Weilheim, E-Mail vom 28.05.2021 

 

Wortlaut der Stellungnahme: 

 

Mit der Vorlage der Unterlagen zur Überprüfung der Versickerungsleistung besteht 

seitens Wasserwirtschaftsamt Einverständnis. Insofern kann die Erschließung aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht als gesichert angenommen werden. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung der Begründung zur Niederschlagswas-

serbeseitigung 

„Die Gemeinde sieht daher davon ab, bestimmte Methoden der Versickerung vorzu-

geben. Die Auswahl der im Einzelfall gewählten Methode obliegt daher dem Bauherrn 

und seinem Planer. Eventuell an einzelnen Stellen auftretende kleinräumige Zonen 

mit geringer Durchlässigkeit können mit den üblichen Versickerungseinrichtungen von 

dezentralen Versickerungsanlagen (z.B. Mulden, Sickerschächte, Sickerrigolen) 

durchfahren oder überbrückt werden.“ 

 

missverständlich sein kann. Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

(NwFreiV) sieht vor, dass Niederschlagswasser vorranging über Oberflächenmulden 

zu versickern ist. Die Ausführungen der Gemeinde suggerieren eine Wahlfreiheit des 

Bauherrn. Wir empfehlen, bereits an dieser Stelle aufzunehmen, dass die Versicke-

rung gemäß NWFreiV und der technischen Regeln zu erfolgen hat, wie es bereits 

zwei Absätze weiter unten benannt wird. 

 

Seitens Wasserwirtschaftsamt besteht Einverständnis mit der Bauleitplanung. 

 

Abwägung: 

 

Entsprechend der Stellungnahme wird Ziff. 4.2 der Begründung auf S. 13 (zweitletzter 

Absatz) wie folgt geändert:  

 

„Nach dem Untersuchungsbericht zur Versickerung der Geotechnikum Ingenieurge-

sellschaft mbH, Brixner Str. 8, 86165 Augsburg, vom 14.04.2021 ist nach DIN 18 

130-1: 1998-5 von einer sehr hohen Durchlässigkeit der anstehenden Böden aus-

zugehen. Damit ist eine Versickerung technisch nach den Angaben gemäß DWA-

Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 möglich. Nach der Einschätzung der Geotech-

nikum Ingenieurgesellschaft mbH sind grundsätzlich alle der im DWA-Regelwerk 
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beschriebenen Methoden der Versickerung möglich. Die Gemeinde sieht daher da-

von ab, bestimmte Methoden der Versickerung vorzugeben. Die Auswahl der im 

Einzelfall gewählten Methode obliegt daher dem Bauherrn und seinem Planer, wo-

bei das Niederschlagwasser nach der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

(NWFreiV) vorrangig über Oberflächenmulden zu versickern ist und die dazugehöri-

gen technischen Regeln (TRENGW) zu beachten sind. Eventuell an einzelnen Stel-

len auftretende kleinräumige Zonen mit geringer Durchlässigkeit können mit den üb-

lichen Versickerungseinrichtungen von dezentralen Versickerungsanlagen (z.B. 

Mulden, Sickerschächte, Sickerrigolen) durchfahren oder überbrückt werden.“ 

 

 

Beschluss: Mit der vorgeschlagenen Abwägung besteht Einverständnis. 

 

Abstimmungsergebnis 13 : 1 

 
 

 

Abstimmung: Ja 13  Nein 1  Anwesend 14   

 

    

 

 

TOP  3 Bebauungsplan „Hinterberg“ ergänzendes Verfahren gem. § 214 Abs. 4 

BauGB; Satzungsbeschluss 

 

Sachverhalt: 

 

Hinsichtlich des Bebauungsplanes „Hinterberg“ sind im ergänzenden Verfahren gem. § 214 

Abs. 4 BauGB im Rahmen der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 

BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB keine Stellungnahmen eingegangen, die eine Änderung 

der Planung veranlassen würde. Wie im Zuge des Tagesordnungspunktes zur Behandlung 

der eingegangenen Stellungnahmen beschlossen, wird ein in der Planurkunde enthaltener 

Hinweis und die Begründung des Bebauungsplans an einem Punkt ergänzt; hierfür ist keine 

erneute Auslegung erforderlich (siehe Sitzung vom 23.06.2021 - „Behandlung der im 

Verfahren § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen 

Stellungnahmen/Beschlussvorschläge“). 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt gemäß Art. 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und Art. 23 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) den Bebauungsplan „Hinterberg“ in der 

Fassung vom 23.06.2021 als Satzung mit den vorerwähnten Ergänzungen in den Hinwei-

sen und der Begründung. Als Anlagen ist das Versickerungsgutachten von geoTECHNI-

KUM, Projekt-Nr. 1234.19 vom 14.04.2021 beigefügt. 
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Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan auszufertigen und bekannt 

zu machen. 

 

 

Abstimmung: Ja 13  Nein 1  Anwesend 14   

 

 

TOP  4 Erschließung des Baugebiets "Hinterberg" - Straßenbau-, Wasserlei-

tungs- und Kanalbauarbeiten, u. a. - Vergabe der Arbeiten 

 

Sachverhalt: 

 

1. Der Gemeinderat hat am 16.05.2019 die Aufstellung des qualifizierten Bebauungs-

plans „Hinterberg" beschlossen. Der ursprünglich am 22.04.2020 als Satzung beschlossene 

Bebauungsplan wurde mit Schriftsatz vom 20.08.2020 mit einem Normenkontrollantrag an-

gegriffen. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde die Wirksamkeit des Bebauungs-

plans überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bebauungsplan unter erheb-

lichen Mängeln leidet und unwirksam ist. 

 

Die Gemeinde hat am 02.12.2020 die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens zur 

Behebung der festgestellten Mängel nach § 214 Abs. 4 BauGB beschlossen.  

 

2. Der überarbeitete Bebauungsplan samt Begründung wurde nach Beteiligung der 

Öffentlichkeit in der Gemeinderatssitzung vom 23.06.2021 als Satzung beschlossen. 

 

3. Das Neubaugebiet soll durch den Bau bzw. die Erweiterung einer Straße erschlos-

sen werden. Den Auftrag zum Bau dieser Straße hat die Gemeinde öffentlich ausgeschrie-

ben. 

 

Aufgrund des durchgeführten ergänzenden Verfahrens zur Heilung der Mängel des Bebau-

ungsplans wurde die Verwaltung mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2020 beauftragt, 

die Teilnehmer an der Ausschreibung der Erschließung des Neubaugebiets „Hinterberg" um 

eine angemessene Verlängerung der Bindefrist - diese war ursprünglich bis zum 

18.09.2020 vorgesehen - bis einschließlich 30.06.2021 zu ersuchen, die es der Gemeinde 

ermöglichen sollte, das ergänzende Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB abzuschließen 

und den Auftrag danach zu vergeben. 

 

Die Ausschreibung wurde bei dem Staatsanzeiger eService veröffentlicht. Die Aufstellungs-

unterlagen standen zum Download bereit und wurden von sieben Firmen heruntergeladen.  

 

Bis zum schriftlichen Angebotseröffnungstermin am 19.08.2020 um 11:00 Uhr hatten vier 

Firmen ein Angebot eingereicht. Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist 

abgeschlossen. 
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Nach technischer Prüfung und wirtschaftlicher Wertung stellt sich die Bieterreihenfolge wie 

folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt, die Firma STRABAG aus Augsburg mit den Erschließungsar-

beiten des Baugebiets „Hinterberg" zum Angebotspreis von 705.665,48 € brutto zu beauf-

tragen. 

  

 

 

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  5 Errichtung der Straßenbeleuchtungsanlage im Wohnbaugebiet "Hinter-

berg" 

 

Sachverhalt: 

 

Aufgrund des Planungsfortschritts steht die Auftragsvergabe für die Errichtung der Stra-

ßenbeleuchtungsanlage an.  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Angebot der LEW Verteilnetz GmbH aus Augsburg 

vom 29.07.2020, Angebotsnummer 20013840 (SU 35692), das mit 25.459,80 € brutto ab-

schließt, und beschließt, dass das Angebot anzunehmen und der diesbezügliche Auftrag zu 

erteilen ist.  

 

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  6 Kindertagesstätte Denklingen - Erweiterung durch Container an der 

Mehrzweckhalle Denklingen - Anmietung und Bezuschussung 

 

Beschluss: 

 

1. Firma STRABAG, Augsburg 705.665,48 € brutto 

2. Bieter 2, Kaufbeuren 713.738,64 € brutto 

3. Bieter 3, Schongau 724.820,67 € brutto 

4. Bieter 4, Marktoberdorf 786.214,73 € brutto 
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Der Gemeinderat genehmigt als Bauherr die vom Zimmerermeister Peter Glaß, Am Dorfan-

ger 11, 86647 Buttenwiesen mit Fassungsdatum 08.06.2021 erstellten Pläne, die aus bei-

liegenden Dokumenten ersichtlich sind. Er stimmt der diesbezüglichen Ausführung aus-

drücklich zu und genehmigt auch den Entwurf des beiliegenden Mietvertrages, der von der 

Holzbau Glaß GmbH aus Buttenwiesen erstellt wurde. Es ist bei der Regierung von 

Oberbayern die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu beantragen. Der Miet-

vertrag darf erst nach Eingang dieser Zustimmung unterschrieben werden.  

 

 

 

 

 

 

Abstimmung: Ja 13  Nein 1  Anwesend 14   

 

 

TOP  7 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau eines Kinder-

gartens in Modulbauweise – Fl.Nr. 142 Gemarkung Denklingen – Birken-

straße 6 

 

Sachverhalt: 

 

Für die Fl.Nr. 142 der Gemarkung Denklingen wurde ein Bauantrag für o.g. Vorhaben ein-

gereicht.  

 

Die Errichtung bedarf grundsätzlich der Baugenehmigung, soweit nichts anderes bestimmt 

ist (Art. 55 Abs. 1 BayBO).  

 

Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor. 

 

Oben genanntes Vorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB). Die Gebietsart entspricht 

hier einem Dorfgebiet (MD). Ein Vorhaben für soziale Zwecke ist nach § 5 BauNVO zuläs-

sig. 

 

Das vorgesehene Maß der baulichen Nutzung und die vorgesehenen überbaubaren Grund-

stücksflächen (Baulinie/Baugrenze) fügen sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  

 

Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer öffentlichen Verkehrsfläche, die 

zentrale Wasserversorgung und zentrale Abwasserbeseitigung im Trennsystem. 

  

Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Denklingen wird eingehalten.  

 

 

Beschluss: 

 

Das gemeindliche Einvernehmen ist zu erteilen.   
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Abstimmung: Ja 13  Nein 1  Anwesend 14   

 

 

TOP  8 Vierunddreißigste Flächennutzungsplanänderung zur Errichtung eines 

Waldkindergartens auf dem Flurstück 1209 Gemarkung Denklingen – Bil-

ligung der Unterlagen für die Verfahren nach §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB; 

 

Sachverhalt: 

 

Gemäß gegebenen Aufstellungsbeschluss beabsichtigt die Gemeinde Denklingen die 34. 

Änderung des Flächennutzungsplanes auf dem Flurstück 1209 der Gemarkung Denklingen 

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, da die Flächennutzungsplanänderung nicht 

die Grundzüge der Planung berührt und keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 

der Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.  

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

sowie von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB kann demnach abgesehen werden.  

Auf einen gesonderten Umweltbericht wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet. 

 

Die 34. Flächennutzungsplanänderung hat den Zweck einen Waldkindergarten zuzulassen, 

um den erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen im Gemeindegebiet und der aktuell be-

grenzten räumlichen Situation für Betreuungsmöglichkeiten entgegenzuwirken. Hierfür sol-

len Flächen für Gebäude und Einrichtungen geschaffen werden, die einem sozialen Zweck 

dienen.  

 

Das Änderungsgebiet liegt nordwestlich von Denklingen im Bereich „Ziegelstadel“ westlich 

der Kreisstraße LL 16, erschlossen durch die Straße „Am Ziegelstadel“ auf der Flurnummer 

1209 der Gemarkung Denklingen. 

 

In der Änderung sollen die bisher als Fläche für Wald- und Forstwirtschaft dargestellten 

Flächen, in Flächen, die einem sozialen Zweck dienen (hier Waldkindergarten) geändert 

werden.  

 

Die betroffenen Flächen sind nachfolgend markiert dargestellt: 
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Mit den Planungsarbeiten wurde das Architekturbüro Rudolf Reiser, Aignerstraße 29, 81541 

München beauftragt. Es liegt ein Planentwurf vor (vgl. beiliegende Planfassung und beilie-

gende Begründung in der Fassung vom 14.06.2021). 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat billigt die vom Architekturbüro Rudolf Reiser, Aignerstraße 29, 81541 

München ausgearbeitete Planung zur 34. Flächennutzungsplanänderung (Waldkindergar-

ten) und beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage des Planentwurfs vom 14.06.2021 

und der Begründung vom 14.06.2021 die Verfahren nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 Bauge-

setzbuch durchzuführen. 

 

 

Abstimmung: Ja 14  Nein 0  Anwesend 14   

 

 

TOP  9 Vierunddreißigste Flächennutzungsplanänderung zur Errichtung eines 

Waldkindergartens auf dem Flurstück 1209 Gemarkung Denklingen – 

Aufstellungsbeschluss 

 

Sachverhalt: 

 

Die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes auf dem Flurstück 1209 der Gemarkung 

Denklingen hat den Zweck einen Waldkindergarten zuzulassen, um den erhöhten Bedarf an 

Betreuungsplätzen im Gemeindegebiet und der aktuell begrenzten räumlichen Situation für 

Betreuungsmöglichkeiten entgegenzuwirken. Hierfür sollen Flächen für Gebäude und Ein-

richtungen geschaffen werden, die einem sozialen Zweck dienen. 

 

 

Beschluss: 
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Der Gemeinderat beschließt, den rechtsgültigen Flächennutzungsplan für das Gemeinde-

gebiet zum vierunddreißigsten Mal zu ändern.  

 

Der Änderungsbereich umfasst das Flurstück 1209 der Gemarkung Denklingen. 

 

Die betroffenen Flächen sind nachfolgend markiert dargestellt: 

 

  
 

Das Änderungsgebiet liegt nordwestlich von Denklingen im Bereich „Ziegelstadel“ westlich 

der Kreisstraße LL 16, erschlossen durch die Straße „Am Ziegelstadel“ auf der Flurnummer 

1209 der Gemarkung Denklingen. 

 

Die Aufstellung der 34. Flächennutzungsplanänderung erfolgt im vereinfachten Verfahren 

gemäß § 13 BauGB, da die Flächennutzungsplanänderung nicht die Grundzüge der Pla-

nung berührt und keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Pflicht einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung unterliegt.  

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

sowie von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB kann demnach abgesehen werden.  

Auf einen gesonderten Umweltbericht wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet. 

 

In der Änderung sollen die bisher als Fläche für Wald- und Forstwirtschaft dargestellten 

Flächen, in Flächen, die einem sozialen Zweck dienen (hier Waldkindergarten) geändert 

werden.  

 

Mit den Planungsarbeiten wurde das Architekturbüro Rudolf Reiser, Aignerstraße 29, 81541 

München beauftragt. 

 

 

Abstimmung: Ja 14  Nein 0  Anwesend 14   

 

 

TOP  10 Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „An der 

Obstwiese“ zur Errichtung eines runden Glaspavillon als Windschutz – 

Fl.Nr. 1290/27 Gemarkung Denklingen – An der Obstwiese 27 
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Sachverhalt: 

 

Für die Fl.Nr. 1290/27 der Gemarkung Denklingen wurde ein Bauantrag für o.g. Vorhaben 

eingereicht.  

 

Die Errichtung bedarf grundsätzlich der Baugenehmigung, soweit nichts anderes bestimmt 

ist (Art. 55 Abs. 1 BayBO).  

 

Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt vor. Es handelt sich um ein verfahrensfreies 

Gebäude nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) BayBO mit einem Brutto-Rauminhalt von 

weniger als 75 m³. 

 

Oben genanntes Vorhaben liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplanes (§ 

30 BauGB). Das Vorhaben entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes „An 

der Obstwiese“. Die Baugrenzen werden nicht eingehalten. Es ist eine Befreiung nach § 31 

Abs. 2 BauBG notwendig. 

 

Die Gemeinde kann nach Art. 63 Abs. 3 BayBO über Befreiungen in verfahrensfreien Ange-

legenheiten entscheiden.  

 

Eine Befreiung von den festgesetzten Höhen ist vertretbar, da die Grundzüge der Planung 

nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und auch bei Würdigung 

der nachbarschaftlichen Interessen keine öffentlichen Belange berührt werden. 

 

Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer öffentlichen Verkehrsfläche, die 

zentrale Wasserversorgung und zentrale Abwasserbeseitigung im Trennsystem. 

 

 

Beschluss: 

 

Die Isolierte Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB wird erteilt. 

 

 

Abstimmung: Ja 14  Nein 0  Anwesend 14   

 

 

TOP  11 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau eines Betriebs-

leiterhauses mit Doppelgarage und Werkstatt – Fl.Nr. 209/3 Gemarkung 

Dienhausen – Neuwäldleweg 12 

 

Sachverhalt: 

 

Für die Fl.Nr. 209/3 der Gemarkung Dienhausen wurde ein Bauantrag für o.g. Vorhaben 

eingereicht.  

 



Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Denklingen vom 23.06.2021, Öffentlicher Teil  Seite 32 von 41 

Die Errichtung bedarf grundsätzlich der Baugenehmigung, soweit nichts anderes bestimmt 

ist (Art. 55 Abs. 1 BayBO).  

 

Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor. 

 

Oben genanntes Vorhaben liegt im Außenbereich (§ 35 BauGB) im Geltungsbereich eines 

Flächennutzungsplanes, dessen Gebietsart nach BauNVO Flächen für die Landwirtschaft 

vorsieht. Das Vorhaben ist grundsätzlich privilegiert nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Öffent-

liche Belange werden nicht beeinträchtigt. 

 

Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer öffentlichen Verkehrsfläche, die 

zentrale Wasserversorgung und zentrale Abwasserbeseitigung im Trennsystem. 

 

 

Beschluss: 

 

Das gemeindliche Einvernehmen ist zu erteilen.   

Die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist gesondert durch das Amt für Ernäh-

rung und Landwirtschaft in Absprache mit dem Landratsamt zu prüfen. 

 

 

Abstimmung: Ja 13  Nein 1  Anwesend 14   

 

 

TOP  12 Dreißigste Flächennutzungsplanänderung — Billigungs- und Ausle-

gungsbeschluss; Verfahren §§ 3(1) 4(1) BauGB 

 

Sachverhalt: 

 

Gemäß Aufstellungsbeschluss vom 17.02.2021 beabsichtigt die Gemeinde Denklingen für 

die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf den Flurstücken 1830, 1830/1, 1837, 

sowie einem Teilstück des Flurstücks 1831 der Gemarkung Denklingen ihren Flächennut-

zungsplan zum dreißigsten Mal zu ändern. Es liegt ein Planentwurf vor (vgl. beiliegende 

Planfassung inkl. Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 23.06.2021). 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat billigt die vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV), 

Arnulfstraße 60, 80335 München ausgearbeitete Planung zur dreißigsten Flächennut-

zungsplanänderung und beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage des Planentwurfs 

inkl. Begründung und Umweltbericht vom 23.06.2021 die Verfahren nach §§ 3 Abs. 1, 4 

Abs. 1 und 2 Abs. 2 Baugesetzbuch durchzuführen. 

 

 

Abstimmung: Ja 11  Nein 3  Anwesend 14   
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TOP  13 Bebauungsplan „Photovoltaik Hirschvogel„ - Billigung der Unterlagen für 

die Verfahren nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB; 

 

Sachverhalt: 

 

Gemäß Aufstellungsbeschluss vom 17.02.2021 beabsichtigt die Gemeinde Denklingen für 

die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf den Flurstücken 1830, 1830/1, 1837, 

sowie einem Teilstück des Flurstücks 1831 der Gemarkung Denklingen einen qualifizierten 

Bebauungsplan mit dem Namen „Photovoltaik Hirschvogel“ aufzustellen. Es liegt ein Plan-

entwurf vor (vgl. beiliegende Planfassung inkl. Begründung und Umweltbericht in der Fas-

sung vom 23.06.2021). 

 

 

Beschluss: 

Gemäß Aufstellungsbeschluss vom 17.02.2021 beabsichtigt die Gemeinde Denklingen für 

die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf den Flurstücken 1830, 1830/1, 1837, 

sowie einem Teilstück des Flurstücks 1831 der Gemarkung Denklingen einen qualifizierten 

Bebauungsplan mit dem Namen „Photovoltaik Hirschvogel“ aufzustellen. Es liegt ein Plan-

entwurf vor (vgl. beiliegende Planfassung inkl. Begründung und Umweltbericht in der Fas-

sung vom 23.06.2021). 

 

 

Abstimmung: Ja 11  Nein 3  Anwesend 14   

 

 

TOP  14 Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Vorhanganlagen Bühne - 

Vergabe der Arbeiten 

 

Sachverhalt: 

 

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist abgeschlossen.  

 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar:  

 

Europaweite öffentliche Ausschreibung – Es konnten 4 Angebote in die Wertung mit fol-

genden Wertungssummen, die auch die Wartung beinhalten, kommen.  

 

Firma Krause Bühnentechnik aus 58332 Schwelm 80.881,22 Euor 

Bieter 2 84.911,02 Euro 

Bieter 3 90.619,48 Euro 

Bieter 4 170.833,02 Euro 

 

 

Beschluss: 
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Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag der Stich Ingenieure PartmB aus 

Peißenberg und beschließt, dass der Firma Krause Bühnentechnik aus 58332 Schwelm der 

Auftrag zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 80.881,22 Euro brutto die ausgeschriebenen 

und angebotenen Leistungen auszuführen.  

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  15 Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Bühnenbeleuchtung - Verga-

be der Arbeiten 

 

Sachverhalt: 

 

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist abgeschlossen.  

 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar:  

 

Europaweite öffentliche Ausschreibung – Es konnten 4 Angebote in die Wertung mit fol-

genden Wertungssummen, die auch die Wartung beinhalten, kommen.  

 

Firma JA Medientechnik aus Kaufbeuren 54.251,58 Euor 

Bieter 2 66.829,34 Euro 

Bieter 3 70.922,81 Euro 

Bieter 4 73.032,68 Euro 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag der Stich Ingenieure PartmB aus 

Peißenberg und beschließt, dass der Firma JA Medientechnik aus Kaufbeuren der Auftrag 

zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 54.251,58 Euro brutto die ausgeschriebenen und 

angebotenen Leistungen auszuführen.  

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  16 Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Putzarbeiten/Teilleistung - 

Erneute Vergabe der Arbeiten 

 

Sachverhalt: 

 

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist abgeschlossen.  

 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar:  
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Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb – Es konnten 2 Angebote in die Wer-

tung mit folgenden Wertungssummen kommen.  

 

 Firma Weininger aus Denklingen 73.035,89 Euro 

 Bieter 2    77.611,56 Euro  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag des Ingenieurbüros Michael Ried-

le aus Hohenfurch und beschließt, dass der Firma Weininger aus Denklingen der Auftrag zu 

erteilen ist, zum Angebotspreis von 73.035,89 Euro brutto die ausgeschriebenen und ange-

botenen Leistungen auszuführen.   

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  17 Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Garten- und Landschaftsbau - 

Genehmigung des 2. Nachtragsangebotes 

 

Sachverhalt: 

 

 Sh. beiliegende Datei 

 

 Die Positionen und Preise wurden durch die grille – selbständige Landschaftsarchi-

tekten – aus Penzberg sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und richtig 

festgestellt. 

 

 Demgegenüber entfallen folgende Positionen beim Gewerk „Technische Anlagen in Au-

ßenanlagen“, beauftragt an die Fa. Strommer:  

02.03 Sickeranlage 36.813,15 € netto + 6994,50 € MwSt. = 43.807,65 € brutto 

02.04 Reinigung Rigole 1.084,60 € netto + 206,07 € MwSt. = 1.290,67 € brutto 

Gesamtsumme = 45.098,32 € brutto 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 25.05.2021 der Hermann 

Kutter GmbH & Co.KG aus Memmingen. Die Nachtragssumme beträgt 51.052,07 Euro 

brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und 

anzunehmen ist.  

 

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   
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TOP  18 Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Malerarbei-

ten/Sondertechniken (Terrastone) - Vergabe der Arbeiten 

 

Sachverhalt: 

 

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist abgeschlossen.  

 

Auf einer ganzen Reihe der öffentlichen Wandflächen (Flure und Diele, Wände Gastrono-

mie und Dorfbar, Kegelbahn) ist geplant, den mineralischen Dekorputz mit Glimmerein-

schlüssen (Silber) Terrastone bzw. Stoneart (beides Markennamen) aufzubringen. Diese 

Technik garantiert strapazierfähige Oberflächen, die aufgrund der Wachsversiegelung auch 

abgewischt werden können. 

 

Da Terrastone nicht von jedem Malerbetrieb beherrscht wird, wurde vereinbart, diese Son-

dertechnik separat auszuschreiben und nicht im allgemeinen Maler-LV aufzunehmen. 

 

Es waren 6 Firmen eingeladen, zwei haben abgegeben, zwei haben aus Kapazitätsgründen 

abgesagt, zwei konnten Terrastone nach näherer Überprüfung dann doch nicht anbieten. 

 

Mit Firma Lechner, dem günstigsten Bieter wurde nachverhandelt, er gewährt noch 2 % 

Nachlass und 2 % Skonto. Die Preise umfassen auch die Vorbehandlung der Betonoberflä-

chen mittels grundieren und spachteln, dadurch wird der „normale“ Putz auf diesen Flächen 

eingespart. 

 

Mit Fa. Lechner haben die Arche Architekten aus Kirchberg in Tirol bereits eine ganze Rei-

he Bauvorhaben mit Terrastone/Stoneart durchgeführt, immer zur besten Zufriedenheit der 

Bauherren. Daher empfehlen die Arche Architekten aus Kirchberg in Tirol die Vergabe an 

Fa. Lechner, da sowohl günstigster Bieter als auch fachlich in der Lage, die Arbeiten auszu-

führen. 

 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar:  

 

Freihändige Vergabe – Es konnten 2 Angebote in die Wertung mit folgenden Wertungs-

summen kommen.  

 

 Firma Hermann Lechner Farben GmbH aus Kitzbühel 43.632,54 Euro 

 Bieter 2       44.441,74 Euro 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag der Arche Architekten aus Kirch-

berg in Tirol und beschließt, dass der Firma Hermann Lechner Farben GmbH aus A-6370 

Kitzbühel der Auftrag zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 43.632,54 Euro brutto ./. 2 % 

Nachlass ./. 2 % Skonto die ausgeschriebenen und angebotenen Leistungen auszuführen.   
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Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  19 Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Waschtische Gäste-WC's - 

Vergabe der Arbeiten 

 

Sachverhalt: 

 

Anbei die Vergabeunterlagen für die Waschtische im Mineralwerkstoff Corian für die Gäste-

WC’s. 

 

Es werden insgesamt 3 Stück mit je 3 Waschplätzen angeboten, einschl. Zubehör. 

 

Aufgrund des Preises ist eindeutig Fa. Fischer der Favorit, und die Vergabeempfehlung des 

Architekturbüros. Die Fa. Fischer bietet eine in Bezug auf die Ausschreibung leicht verän-

derte Form an, mit normalen Abläufen, und ohne Abdeckung (kann dann auch nicht verlo-

ren gehen). Zudem wird unter der Corian-Platte samt Trägermaterial ein Alu-Rahmen ein-

gebaut (nicht sichtbar), zur Aussteifung und Montage, so dass auch nichts passieren kann, 

falls sich mal jemand auf den Waschtisch setzt. Ist jedoch funktional und optisch vergleich-

bar und von vonseiten des Architekturbüros mehr als o.k. 

Zudem ist Fa. Fischer räumlich nicht zu weit weg (falls mal was ist), und verfügt über große 

Erfahrung in der Herstellung von solchen Rinnen- bzw. Reihenwaschtischen. 

 

Die Waschtische sollten vor den WC-Kabinen montiert werden. 

 

Eingeladen waren insgesamt 5 Firmen.  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag der Arche Architekten aus Kirch-

berg in Tirol und beschließt, dass der Firma Fischer-aic GmbH aus Friedberg der Auftrag zu 

erteilen ist, zum Angebotspreis von 8.196,72 Euro brutto die ausgeschriebenen und ange-

botenen Leistungen auszuführen.   

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  20 Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Stühle, Barhocker, Biergar-

tenbestuhlung (ohne Bänke) - Vergabe der Arbeiten 

 

Sachverhalt: 

 

Anbei das Angebot von Go In über die Stühle und Barhocker, sowie Tischgestelle für den 

Gastraum und die Dorfbar, sowie die Kegelbahn-Bestuhlung. Ebenso sind enthalten alle 

Biergartenmöbel für die Außenbestuhlung (die geplanten Teak-Bänke sind separat ange-

fragt). 
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Die Bänke für die Gastronomie innen hat Go In auch angeboten, die sind aber noch zu teu-

er, und so hat das Architekturbüro vergleichbare Angebote eingeholt, diese gehen aber erst 

in den nächsten beiden Wochen ein. 

 

Die Go In Möbel wurden bereits live bemustert, und für gut befunden. Es ist leider nicht 

möglich, bei so spezifischen Möbeln vergleichbare Angebote einzuholen, und so hat das 

Architekturbüro mit Sitzmöbeln und Gestellen in anderen Gastronomien, die sie ausführen, 

verglichen. Die Preise sind eher im Mittelfeld und für die gebotene Qualität mehr als in Ord-

nung.  

Zudem ist Go In in Landsberg ansässig (falls mal was ist, oder nachbestellt werden muss), 

seit Jahrzehnten für gute Qualität in speziell für die Gastronomie in eigener Serie gefertigte 

Möbel bekannt. 

 

Daher die klare Vergabeempfehlung des Architekturbüros für die Sitzmöbel Gast-

ro/Bar/Kegelbahn innen und die Aussengastronomie: Go In. 

 

  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag der Arche Architekten aus Kirch-

berg in Tirol und beschließt, dass der Firma GO IN GmbH aus Landsberg am Lech der Auf-

trag zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 62.774,88 Euro brutto die ausgeschriebenen 

und angebotenen Leistungen auszuführen.   

 

Abstimmung: Ja 12  Nein 2  Anwesend 14   

 

 

TOP  21 Kalkulation der Wasserbezugsgebühren für das Jahr 2021 

 

Sachverhalt: 

 

Die derzeitige erhobene Verbrauchsgebühr beträgt 1,87 €/m³ + Mehrwertsteuer. 

 

Die kalkulierte Verbrauchsgebühr inkl. der Fehlbeträge beträgt zwar 5,38 €\m³. Doch dieser 

Betrag ist unrealistisch, weil die kalkulierte Gebühr ohne den Fehlbeträgen 1,27 €\m³ be-

trägt. Mithin kann die Verbrauchsgebühr bis auf Weiteres unverändert bleiben. Es ist anzu-

raten, mit einer weiteren Erhöhung der Verbrauchsgebühr solange zu warten, bis alle Ver-

änderungen der Kalkulationsgrundlagen, die sich aufgrund der derzeitigen Wasserbau-

maßnahme noch ergeben werden, bekannt sind.  

 

Folgende Veränderungen werden eintreten:  
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 Mit der Inbetriebnahme der neuen Wasserversorgungsanlage werden die Ausgaben für 
die kalkulatorische Abschreibung und für die kalkulatorische Verzinsung deutlich stei-
gen.  

 Die neue Wasserversorgungsanlage wird auch höhere Unterhaltskosten verursachen.  

 Mit folgenden Einnahmen ist demgegenüber zu rechnen: Rückzahlungen der Umsatz-
steuer, Zuschüsse des Freistaates Bayern für die neue Wasserbaumaßnahme, Bei-
tragseinnahmen.  

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Kanalgebührenkalkulation 2021. Er genehmigt 

die darauf beruhenden Buchungen. Die derzeitigen Gebührensätze werden nicht verändert.  

 

 

 

Abstimmung: Ja 14  Nein 0  Anwesend 14   

 

    

 

 

TOP  22 Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2021 

 

Sachverhalt: 

 

Die derzeitige tatsächliche Benutzungsgebühr beträgt 0,91 €/m³. Die nun kalkulierte Ver-

brauchsgebühr beträgt 1,45 €/m³. 

 

Die Differenz wird wie folgt begründet: Durch die Baumaßnahmen ist ein Fehlbetrag ent-

standen.  

 

Ohne Fehlbetrag würde die kalkulierte Gebühr 1,09 €/m³ betragen. Würde man den Fehlbe-

trag auf die nächsten 5 Jahre verteilen, entsteht eine kalkulierte Gebühr von 1,16 €/m³. Die-

ser Betrag wird als neue Gebühr vorgeschlagen. 

 

Wie immer ist abzuwarten, wie sich die Einnahmen und Ausgaben entwickeln werden.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Kanalgebührenkalkulation 2021. Er genehmigt 

die darauf beruhenden Buchungen.   

 

Mithin beschließt der Gemeinderat folgende Satzung:  
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Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-

zung (BGS-EWS) der Gemeinde Denklingen 

 

 

vom …………………………. 

 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Den-

klingen folgende Satzung:  

 

§ 1 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Denklingen 

vom 24.04.2007, zuletzt geändert mit Satzung vom 24.04.2020, wird wie folgt geändert: 

 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

 

„Die Gebühr beträgt 1,16 € pro Kubikmeter Abwasser.“ 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

 

Denklingen, ………………. 

Gemeinde Denklingen 

 

 

Erster Bürgermeister    

 

 

 

 

Abstimmung: Ja 14  Nein 0  Anwesend 14   

 

    

 

 

 

 

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung beendet. Herr Erster Bürgermeister Braunegger 

eröffnet nach Ausschluss der Öffentlichkeit den nicht öffentlichen Teil. 

 

Sitzungsende öffentlicher Teil: 20:35 Uhr 
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Andreas Braunegger    Johann Hartmann 

Erster Bürgermeister    Schriftführer 
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